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Stellungnahme zur derzeitigen Situation der Kindertageseinrichtungen 

Forderungen an die Bildungspolitik, die Bundes- und Landesregierungen 

Derzeit sind die Auswirkungen der Pandemie des Corona-Virus (COVID-1 9) in allen unseren 
Lebensbereichen zu spüren. 

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung 
sowie der Landesregierungen und die der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zur 
Bewältigung der Krise und zur Unterstützung der betroffenen Bereiche sehr. 

Um die Ausbreitung der Erkrankung zu verlangsamen sind - unter vielen anderen Maßnahmen - 
die Kindertageseinrichtungen betroffen und seit Mitte März 2020 geschlossen bzw. im 
Notbetrieb. 

Dies stellt sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Träger der Einrichtungen vor 
große Probleme. Sie werden zwar zur Betreuung der Kinder der systemrelevanten Berufsgruppen 
benötigt, zählen aber selbst nicht zu den systemrelevanten Berufen. Und das, obwohl sie 
unerlässlich für den Erhalt des Systems sind. 

Sie setzen sich dadurch einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus und halten den Arbeitnehmern in 
den notwendigen Berufen den Rücken frei, damit diese das gesellschaftliche System am Laufen 
halten können. Trotzdem werden Erzieherinnen und Erzieher sowie die im Umfeld arbeitenden 
Menschen nicht in die Gruppe der „relevanten Berufe" aufgenommen. 

Das ist aber dringend erforderlich. 

Bisher werden die staatlichen Unterstützungen für die Kindertageseinrichtungen zumindest bis 
zum 19. April weiter geleistet und oft auch für den gesamten April. Danach jedoch ist es derzeit 
noch fraglich, wie es weiter geht. 

Nun soll den Eltern für den April auch noch der Kindergartenbeitrag zurückgezahlt werden bzw. 
nicht erhoben werden. Das ist nachvollziehbar, stellt aber freie Träger vor nicht unerhebliche 
Fragestellungen und Probleme. Oft muss der Träger seinen Trägeranteil leisten. Viele freie Träger 
fungieren als Verein und so sind die Eltern als Mitglieder eben auch Träger. Sie können den 
Trägeranteil, der teilweise auch über die Beiträge finanziert wird, nicht leisten, wenn die 
Kindergartenbeiträge nicht erhoben werden können. 

Daher ist es dringend erforderlich, den Freien Trägern eine Zusage für die Übernahme dieser 
Kosten durch die öffentlichen Zuschußgeber zu geben, damit sie im Hinblick auf die Zukunft eine 
Chance auf Fortbestand haben. Denn wenn dies nicht gewährleistet wird, werden viele Freie 
Träger nicht in der Lage sein sich zu finanzieren und werden insolvent werden. Hier ist der Staat 
gefordert den Einrichtungen geeignete Hilfen zu geben. 
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